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«TifMAr * 3rMf*fiff*
II. Saftrgang. Nro- 2* 1835.

Serfucft einer ftijtorifcften (Snttiricftung beö (Stanb*
punfte, ben fteute eine 2Mitar*Drganifation
ber ©cftir-eijer ju gewinnen ftat.

(©cftlufj.)

Stußer ber Slrmee ift in vielen ©taaten noeft
eine Bolfßbcwaffnung organifirt. Siefe fann um fo
meftr »on ©ewicftt werben, alß ber größte Sfteif
ber Strmee naeft »otlenbeter Sienftgeit in bie allge*
meine Soffßbewaffnung jurütftritr. — Sie £>eereß*
organifation in ben'meiften ©taaten, wie fte ficft
geftattet ftat, fefteint überhaupt bie hefte ju fepn;
wenn fte ficft in einjelnen Serftäftniffen äubern fann,
fo wirb fie boeft woftl im ©anjen beibehalten, fo
lange überftaupt Ärt'eg gefüftrt wirb. Saß Borjüg*
tiefte ber neuem Organifation, wie fte bie 3te»olü*
tion faft in atten europätfeften ©taaten fteroorgerufen
ftat, liegt bart'n, baß ber größte Sfteil bei Bolfß
gum Äriegßbienft außgebilbet wirb, fo baß je naeft
ber BJicfttt'gfett beß Äriegß bie ftöcftfie Ärctftentwicf*
tung fterüorgebracftt werben fann. Stile 8änber ©u*
ropaß, welcfte bureft iftre Sage in bie gefeftiefttfieften
Sewegungen ftinet'ngejogen werben fönnen, muffen
ficft meftr ober minber ben allgemeinen ©runbfägen
in ber £eereßovganifation fügen.

S3enben wir unß nun im ©pejiellen jur ©djweij.
S3ir finben ftier einen Äreiß »on fleinen ©taaten,
welcfte jwar eine gemeinfcftaftlicfte ©efeftieftte, ein
^atiottafbewußtfepit ftaben*), beren formeller ßu*
fammenftang aber lofe genannt werben muß. Sie

*) 25er ä'ufere Slnfdjcin möcftte jroar für 53iefe nur eine
©paltung jeigen; bie jenigen aber, bte bief? toi'tnfdjen,
mochten ftet) täufetjen, unb bte e* fürchten, mögen unfere
Stattonalerinnerungen nc&men, unb bann entfdjei&en, 06
mir nidjt alle ein 3SoIf finb. Unfere SSerfjä'ltniffe brin:
gen eine geioiffe gerfplittecung mit ftd), et ift aber nidjt
Serfplitrerung, fonbern nur »ielfacbe ©eftattung. Äommt
Ber bcbeutenSe Stugenblid, fo roirb &ie $8ielßeit jurSintjeit.

©ibgenoffenfeftaft foll bte einjelnen Staaten erftalten,
fte ift für bie ©injelnen ba, — eß foltte umgefeftrt
fepn, baß ©injelne foltte fürß ©anje ba fepn. Sie
neuem Senbenjen ber Satrioten ftaben bieß Riel.
SBie bem aber aueft fep, bie abminiftratt'oe ©elbft*
ftänbigfeit wirb ben ©antonen nie genommen wer*
ben, unb bieß muß bie Organifation beß £>eerwe*
fenß bebingen. ©ine fernere Sefeftränfung fiegt im
©efbe; bie Serftältm'ffe ber ©eftweij erlauben nur
wenig für bie Stußbilbung beß |>eereß jn »erwen*
ben. ©nblicft: bie ganje Organifation muß auf bai
SMijfüfiem gebaut fepn.

Stn ber ©pige beß eibgenöffifeften §eerwefeuß fteftt
ber eibgenöffifefte ©tab, berfowoftf bie Oberften für bk
ftöftern Sefeftlßhaberfietlen, afß aueft beren ©eftülfen in
ficft begreift. Siefer ©tab ift aber mit Stußnahme eini*
ger wenigen ©teilen (ber ©eneratquartiermeifter, ber
Sireftor ber Slrtilterie u. einige a.) für gcwöftnlicfte
Reit außer gunftion; bei einer Bewaffnung wirb
erft ber ©eneralftab für bai Stufgebot organifirt. —
Sie Stußbilbung ber SKilijen, überftaupt bie Ber*
waftung aller SJZilitärangelegenfteiten, fo weit fie
baß Organifcfte. ber Sruppen betreffen, fiegt ben
©antonen ob; biefe tft jwar an eibgenöfftfefte 9?egtemeutß
gebunben, ba jeboeft jwifeften bem eibgenöffifeften Stab
unb ben Srnppentfteilen alter febenbige ,3ufamuien*
hang feftft, fo fann eß nieftt feftien, baß biefe Sren*
nung »on -joaupt unb ©fiebern naefttfteilig auf bie
Sefcftaffenbeit beß £>eerwefenß wirfen muß. Sn bie*
fer Srennung liegt eß bauptfäcftlicft, baß unfer WU
lijbeer nieftt fo ba fteftt, wie eß felbft bei unfern
befeftränften Serftältniffen ber galt fepn fönnte.—©oll
atfo in unferem ^eerwefen ein großartiger gorffeftritt
gefefteften, fo muß »or allen Singen bie ©telluitg
bei eibgenöffifeften ©tabß »eränbert werben.

Saß ©infaeftfte wäre woftl, ben ©eneralftab per*
manent ju organifiren, unb ü)n beftänbig in Sienft
unb ©olb gu beftatten, inbem er tfteilß mit Beauf*
fiefttigung beß SWilijwefenß in ben ©antonen, tfteilß
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II. Jahrgang. 2. 1835.

Versuch einer historischen Entwicklung des
Standpunkts, den heute eine Militär-Organisation
der Schweizer zu gewinnen hat.

(Schluß.)

Außer der Armee ist in vielen Staaten noch
eine Volksbewaffnung organisirt. Diese kann um so
mehr von Gewicht werden, als der größte Theil
der Armee nach vollendeter Dienstzeit in die
allgemeine Volksbewaffnung zurücktritt. — Die
Heeresorganisation in den'meisten Staaten, wie sie sich
gestaltet hat, scheint überhaupt die beste zu seyn;
wenn sie sich in einzelnen Verhältnissen ändern kann,
so wird sie doch wohl im Ganzen beibehalten, so

lange überhaupt Krieg geführt wird. Das Vorzügliche
der neuern Organisation, wie sie die Revolution

fast in allen europäischen Staaten hervorgerufen
hat, liegt darin, daß der größte Theil des Volks
zum Kriegsdienst ausgebildet wird, so daß je «ach
der Wichtigkeit des Kriegs die höchste Kraftcntwick-
lung hervorgebracht werden kann. Alle Länder
Europas, welche durch ihre Lage in die geschichtlichen
Bewegungen hineingezogen werden können, müssen
sich mehr oder minder den allgemeinen Grundsätzen
in der Hecresorganisation fügen.

Wenden wir uns nun im Speziellen zur Schweiz.
Wir finden hier einen Kreis von kleinen Staaten,
welche zwar eine gemeinschaftliche Geschichte, ein
Nationalbcwußtseyn haben*), deren formeller
Zusammenhang aber lose genannt werden muß. Die

*) Der Süßere Anschein möchte zwar für Viele nur eine
Spaltung zeigen; diejenigen aber, die dieß wünschen,
möchten sich täuschen, und die es fürchte», mögen unsere
Nationalerinnerungen nehmen, und dann entscheiden, ob
wir nicht alle ein Volk sind. Unsere Verhältnisse bringen

eine gewisse Zersplitterung mit sich, eS ist aber nicht
Zersplitterung, sondern nur vielfache Gestaltung. Kommt
der bedeutende Augenblick, so wird die Vielheit zur
Einheit.

Eidgenossenschaft soll die einzelnen Staaten erhalten,
sie ist für die Einzelnen da, — es sollte umgekehrt
seyn, das Einzelne sollte fürs Ganze da seyn. Die
neuern Tendenzen der Patrioten haben dies Ziel.
Wie dem aber auch sey, die administrative
Selbstständigkeit wird den Cantonen nie genommen
werden, und dieß muß die Organisation des Heerwesens

bedingen. Eine fernere Beschränkung liegt im
Gelde; die Verhältnisse der Schweiz erlauben nur
wenig für die Ausbildung des Heeres zu verwende».

Endlich: die gauze Organisation muß auf das
Milizspstem gebaut seyn.

An der Spitze des eidgenössischen Heerwesens steht
der eidgenössische Stab, der sowohl die Obersten für die
höhern Befehlshaberstellen, als auch deren Gehülfen in
fich begreift. Dieser Stab ist aber mit Ausnahme einiger

wenigen Stellen (der Generalquartiermeister, der
Direktor der Artillerie u. einige a.) für gewöhnliche
Zeit außer Funktion; bei einer Bewaffnung wird
erst der Generalstab für das Aufgebot organisirt. —
Die Ausbildung der Milizen, überhaupt die
Verwaltung aller Militärangelegenheiten, so weit fie
das Organische, der Truppen betreffen, liegt den
Cantonen ob ; diese istzwar an eidgenössische Reglements
gebunden, da jedoch zwischen dem eidgenössischen Stab
und den Truppentheilen aller lebendige Zusammenhang

fehlt, so kaun es nicht fehlen, daß diefe Trennung

von Haupt und Gliedern nachtheilig auf die
Beschaffenheit des Heerwesens wirken muß. Zn dieser

Trennung liegt es hauptsächlich, daß unser
Milizheer nicht so da steht, wie es selbst bei unsern
beschränkten Verhältnissen der Fall seyn könnte.—Soll
also in unserem Heerwesen ein großartiger Fortschritt
geschehen, so muß vor allen Dingen die Stellung
des eidgenössischen Stabs verändert werden.

Das Einfachste wäre wohl, den Generalstab
permanent zu organisiren, und ihn beständig in Dienst
und Sold zu behalten, indem er theils mit
Beaufsichtigung des Milizwesens in den Cantonen, theils
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mit ber eignen mititärifchen Stußbilbung, mit Stecognoß*
cirungen, furj mt'Iitärifcft*wiffenfcftafttfcften Strbeiten
befcftäftigt würbe. — Slflein bem finb meftrere ©rünbe
entgegen, ©inmaf unb »or Slltem fefttt eß ftierju
an ©eib; bann aueft giebt eß unter ben eibg. Offi*
gieren »tele, bte ficft einem beftänbigen Sienft iftrer
anbern Serbältniffe wegen nieftt wibmen fönnen,
unb beren militärifefte ©t'genfcftaften eß bennoeft wün*
fcftenßwertft maeften, baß fie im galt ber 9?otft in bö*
fterer Stellung jur Bertfteibtgung beß Saterlanbeß bei«

tragen.— Unt nun bem bnngenben Sebürfniß einer
beftänbigen SJabmeftmung ber militärifcften Sntereffen
ber ©tbgenoffenfeftaft ju genügen unb bennoeft gegen
anbere Serftältniffe nieftt ju »erfioßen, bleibt niefttß
übrig, alß ben eibgenöffifeften ©tab in

a) einen beftänbig acti»en unb in
b) einen bißponiblen gu tfteiten.
Siefe ©intfteilung fmbet in ben meiften |>eeren

ftatt, g.S. in granfreieft, nur mit bemUnrerfcftiebe,
ba^ bei unß ber bißponibfe ©eneralftab nur, wenn
er in Sffti»irät tritt, ©olb erftält, unb baß ber be*

ftänbig actioe ©tab auf ein Minimum rebugirt
würbe.

Ser beftänbig actioe ©tab würbe einen großen
©eneralftab unb einige Si»iftonßftäbe bilben. Ser
große ©eneralftab, jufammengefegt auß einem ©e*
neratguartt'ermeifter, einem Strtitferteinfpeftor unb
einigen ©eftülfen, würbe ficft in bem Orte ber eibg.
©entralbeftörbe, jegt alfo beß Sorortß, beftnben. Sllle
©antone würben in 3Kititärbi»ifionen eingetfteilt,
etwa in 5 ober 6, fo baß jebe 10 biß 12000 3Kann
ftarf wäre. Ser beftänbig actioe Si»iffonßftab würbe
nur aui einem ftöftern Öfftgier unb einem ©eftülfen
befteften/ fein Slufcntftatt in einem Ort bei Sioifioitß*
begirfß. Sie'Srigabeftäbe würben erft im galt eineß
Slufgebotß gebilbet.

Ser große ©eneralftab würbe alle militärifcften
Serftältniffe in ficft centralifiren, in ben eibgenöfft*
feften Sötilitärfcftulen ben Unterricftt leiten, in beweg*
ten Reiten namentlicft bie militärifcften Sewegungen
beß Stußlnnbß beftänbig im Stuge ftaben, um bie
ftöcftften eibgenöffifeften Geftorben jur gehörigen Reit
ju a»ertiren, wenn ficft ©efaftr jeigt; naeft Sving*
tieftfeit ber Umftänbe bie Semaffnung »orfcftlagen,
unb wenn biefe »on ber ftöcftften eibgenöffifeften Beft'örbe
befcftloffen, biefen Sefcftfuß fofort in Slußfüftrung
bringen.

Seim Sfnßbrucft eineß Äriegß fommt SlHeß barauf
an, bte eigne Strmee jufammenjubringen. Siefetbe
Strmee, welcfte ben ©ieg. errungen baben würbe,
wenn fie in üÜJaffe auftrat, wirb gefefttagen, wenn
ber geinb bie einjelnen Sfteife abgefonbert antrifft,
wo er fte mit ber größten 8etcftt'igfeit überwältigt.
3?uu finb aber unfereSKittef befeftränft, wir fönnen
unfere SOiiffjen ntcftt aufbieten, efte nieftt ein geftö*
riger ©rab »on S3abrfcftcinlicftfeit einer feinbfe'ligen
Stbficftt ftattftnbet; baf) ei aber nieftt ju fpät ge*
feftefte, baooit ftängt bte ©elbfiftänbt'gfeit beß Safer*
tanbeß ab. Saß baß Stufgebot nieftt einen Sag ju

fpät gemaeftt werbe, unb baß bie Serfammlung ber
Sruppen am geftörigen Ort gefeftefte: bkfi ju beftim*
men, »erlangt ben ftöcftften ©rab militärtfefter Stuß*

bilbunej; beßftalb muß wenigftenß in bewegten Reiten
ein mititärifdj außgejeieftneteß ©orpß ber ftöcftften
eibgenöffifeften Seftörbe jur ©eite fteften, nieftt nur
um 3?atft ju geben, fonbern aud) um alle Sefcftlüffe
in fürjefter Reit Sur Slußfüftrung ju bringen.

Sie Siöifionßftäbe würben bie Sermitttung btf*
ben jwifeften bem eibg. großen ©eneralftab unb ben
©antonalbeftörben. Sei ben jährlichen SKuftemngen
ber ©antonaltmppen würben bie eibg. Siöifionnärß
gegenwärtig fepn. Siefe ©egenwart eineß etbgenöf*
ftfdjen Offtjierß bei allen ©antonaftruppen*Serfamm*
hingen würbe auf bie SRegfementßmäßigfeit ber Ue*
bungen einen febr woftttftätigen ©inffuß außüben.
Stucft ber moralifefte ©inbmtf wäre »on Sicfttigfeit,
inbem biefe ©egenwart ber ©ibgenoffenfeftaft bei
allem militärifcften Stuftreten ber ©antonaltmppen
augenfefteinlich baran erinnern würbe, baß, Wai bie
©antone in milttärifcfter Segieftung tftun, immer nur
in Segug auf bie ©ibgenoffenfeftaft gefeftieftt. Sieß
wäre aud) bem gegenwärtigen Sunbeß»ertrag ange*
meffen, wonach nur ber ©tbgenoffenfeftaft baß Stecftt

jufteftt, Ärieg gu führen. — 3n bewegten Reiten
wäre eß »on gang befonberer SSicfttigfeit, wenn ficft
ein ftöfterer Offijier tnber9iafte jebeß ©antonß beftn*
ben würbe, ber bei jebem wichtigen BorfaK autorifirt ift,
baß eibgenöfftfefte Sntereffe waftrguneftmen. Bei einem
plöglieften Stnfgebot würben alte ©antonßcontingentc
gleicft in Sioifionen eingetfteilt fepn, unb ber Si»i*
»iffonnär »erfammeft bie ©ontingente ba, wo eß bie

eibgenöffifeften Serftältniffe »erlangen; bei unerwar*
teten Borfälten füftrt ber Siöifionnär bie ©onttn*

gente, fo wie ei bem altgemeinen Bertftet'bigungß*
fpfteme angemeffen ift. —

Ser neue SUcilitärentwurf beutet barauf ftin,
wie einige Offijiere bureft permanente Befchäftigung
in ben ©tanb gefegt werben follen, fich für bie b>
ftern Rweia.e ber Äriegfüftrung gu befähigen, ©ß ift
atterbingß 'erfreutieft, baß man anerfennt, wienotft*
wenbig eß ift, ficft oftne Unterbrecftuug mit einem

gaefte gn befeftäftigen, in welcftem bie äJteifterfcftafi
erreieftt werben fofi. SSenn jeboeft einmal Umftänbe
eintreten fottten, bie eine Bewaffnung eiligft er*
forberten, fo würbe eß nieftt genügen, baß Offijiere
überftaupt »orftanben finb, bie fäftig finb, in bie

ftöftern Rweiae ber Äriegfüftrung mit einjugreifeit,
fonbern ei würbe barauf anfommen, „baß ficft
eib genöffif efte Offijiere an Ort unb ©teile
beftnben, bereits mit ber Befugniß anit
gerüftet, bai ©ommanbo über bie ©ontin*
gente ju überneftmen."

Unfene bewaffnete SKacftt ift gewöftnlicft in ber
Sage einer Strmee, wefefte fTcft in ben außgebeftnteften
B3tntercantonnirungen beftnbet. gür folcbe Sagen ift
niefttß fo gefäftrlicft, alß ein Iteberfall. Um ftiegegen
fiefter ju fepn, muß »or Slllcm ber ©eneralftab ©orge
tragen; bamit er eß fönne, muß er nieftt nur wiffen,
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mit der eignen militärischen Ausbildung, mit Recognos-
cirungen, kurz militärisch-wissenschaftlichen Arbeiten
beschäftigt würde. — Allein dem sind mehrere Gründe
entgegen. Einmal und vor Allem fehlt es hierzu
an Geld; dann auch giebt es unter den eidg.
Offizieren viele, die sich einem beständigen Dienst ihrer
andern Verhältnisse wegen nicht widmen können,
und deren militärische Eigenschaften es dennoch wün-
schenswerth machen, daß sie im Fall der Noth in
höherer Stellung zur Vertheidigung des Vaterlandes bei«

tragen.— Um nun dem dringenden Bedürfniß einer
beständigen Wahrnehmung der militärischen Interessen
der Eidgenossenschaft zu genügen und dennoch gegen
andere Verhältnisse nicht zu verstoßen, bleibt nichts
übrig, als den eidgenössischen Stab in

s) einen beständig activen und in
b) einen disponiblen zu theilen.
Diese Eintheilung findet in den meisten Heeren

statt, z.B. in Frankreich, nur mit dem Unterschiede,
daß bei uns der disponible Generalstab nur, wenn
er in Aktivität tritt, Sold erhält, und daß der
beständig active Stab auf ein Minimum reduzirt
würde.

Der beständig active Stab würde einen großen
Generalstab und einige Divisionsstäbe bilden. Der
große Generalstab, zusammengesetzt aus einem Ge-
neralquartiermeister, einem Artillerieinspektor und
einigen Gehülfen, würde sich in dem Orte der eidg.
Centralbehdrde, jetzt alfo des Vororts, befinden. Alle
Cantone würden in Militärdivisionen eingetheilt,
etwa in 5 oder 6, so daß jede 10 bis 12000 Mann
stark wäre. Der beständig active Divisionsstab würde
nur aus einem höhern Offizier und einem Gehülfen
bestehen, sein Aufenthalt in einem Ort des Divisionsbezirks.

Die'Brigadestabe würden erst im Fall eines
Aufgebots gebildet.

Der große Generalstab würde alle militärischen
Verhältnisse in sich centralisiren, in den eidgenössischen

Militärschulen den Unterricht leiten, in bewegten

Zeiten namentlich die militärischen Bewegungen
des Auslands beständig im Auge haben, um die
höchsten eidgenössischen Behörden zur gehörigen Zeit
zu civertiren, wenn sich Gefahr zeigt; nach Dringlichkeit

der Umstände die Bewaffnung vorschlagen,
und wenn diese von der höchsten eidgenössischen Behörde
beschlossen, diesen Beschluß sofort in Ausführung
bringen.

Beim Ausbruch eines Kriegs kommt Alles darauf
an, die eigne Armee zusammenzubringen. Dieselbe
Armee, welche den Sieg, errungen haben würde,
wenn sie in Masse auftrat, wird geschlagen, wenn
der Feind die einzelnen Theile abgesondert antrifft,
wo er sie mit der größten Leichtigkeit überwältigt.
Nun sind aber unsere Mittel beschränkt, wir können
unsere Milizen nicht aufbieten, ehe nicht ein gehöriger

Grad von Wahrscheinlichkeit einer feindseligen
Absicht stattfindet; daß es aber nicht zu spät
geschehe, davon hängt die Selbstständigkeit des Vaterlandes

ab. Daß das Aufgebot nicht einen Tag zu

spät gemacht werde, und daß die Versammlung der
Truppen am gehörigen Ort geschehe: dieß zu bestimmen,

verlangt den höchsten Grad militärischer
Ausbildung z deßhalb muß wenigstens in bewegten Zeiten
ein militärisch ausgezeichnetes Corps der höchsten
eidgenössischen Behörde zur Seite stehen, nicht nur
um Rath zu geben, sondern auch um alle Beschlüsse
in kürzester Zeit zur Ausführung zu bringen.

Die Divisionsstäbe würden die Vermittlung
bilden zwischen dem eidg. großen Generalstab und den
Cantonalbehörden. Bei den jährlichen Musterungen
der Cantonaltruppen würden die eidg. Divisionnärs
gegenwärtig seyn. Diese Gegenwart eines eidgenössischen

Offiziers bei allen Cantonaltruppen-Versamm-
lungen würde auf die Reglementsmäßigkeit der
Uebungen einen sebr wohlthätigen Einfluß ausüben.
Auch der moralische Eindruck wäre von Wichtigkeit,
indem diese Gegenwart der Eidgenossenschaft bei
allem militärischen Auftreten der Cantonaltruppen
augenscheinlich daran erinnern würde, daß, was die
Cantone in militärischer Beziehung thun, immer nur
in Bezug auf die Eidgenossenschaft geschieht. Dieß
wäre auch dem gegenwärtigen Bundesvertrag
angemessen, wonach nur der Eidgenossenschaft das Recht
zusteht, Krieg zu führen. — In bewegten Zeiten
wäre es von ganz besonderer Wichtigkeit, wenn sich

ein höherer Offizier in der Nähe jedes Cantons befinden

würde, der bei jedem wichtigen Vorfall autorisirt ist,
das eidgenössische Interesse wahrzunehmen. Bei einem
plötzlichen Aufgebot würden alle Cantonscontingente
gleich in Divisionen eingetheilt seyn, und der Divi-
visionnär versammelt die Contingente da, wo es die
eidgenössischen Verhältnisse verlangen; bei unerwarteten

Vorfällen führt der Divisionnär die Contingente,

so wie es dem allgemeinen Vertheidigungssysteme

angemessen ist. —
Der neue Militärentwurf deutet darauf hin,

wie einige Offiziere durch permanente Beschäftigung
in den Stand gesetzt werden sollen, sich für die
höhern Zweige der Kriegführung zu befähigen. Es ist

allerdings erfreulich, daß man anerkennt, wie
nothwendig es ist, sich ohne Unterbrechung mit einem

Fache zu beschäftigen, in welchem die Meisterschaft
erreicht werden soll. Wenn jedoch einmal Umstände
eintreten sollten, die eine Bewaffnung eiligst
erforderten, so würde es nicht genügen, daß Offiziere
überhaupt vorhanden sind, die fähig find, in die

höhern Zweige der Kriegführung mit einzugreifen,
sondern es würde darauf ankommen, „daß sich
eidgenössische Offiziere an Ort undStelle
befinden, bereits mit der Befugniß
ausgerüstet, das Commando über die Contingente

zu übernehmen."
Unseue bewaffnete Macht ist gewöhnlich in der

Lage einer Armee, welche sich in den ausgedehntesten
Wintercantonnirungen befindet. Für solche Lagen ist

nichts so gefährlich, als ein Ueberfall. Um hiegegen
sicher zu seyn, muß vor Allem der Generalstab Sorge
tragen; damit er es könne, muß er nicht nur wissen,
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wai gn tftun tft, fonbern auch in ber Stellung
fepn, oftne weiterß einfcftreiten gu fönnen.

©in Berfucft, unfer SBeftrwefen gu »erbeffern,
würbe affo »or SlUem bie ©tellung beß eibgenöffifeften
©tabß inß Stuge faffen muffen. —

©eften wir »om ©tabe gn ben Sruppen. Stile
Serftältniffe ber ©eftweig bringen eß mit ficft, baß
bie Sruppen bureft ©ontingente ber »erfeftiebenen
©antone gebilbet werben. SBenn biefe jufammen*
fegung ber ©inbeit bei £errmefenß ©eftaben bringt,
fo tft biti Serftäftniß einmal nieftt gu anbern, unb
wenn bie ©aefte nur geftörig angegriffen wirb, unb übri*
genß ber gemeineibgenöffifefte ^.inn gu ©runbe liegt,
fo fann baß, wai gtterft alß naefttfteitig erfeftien,
gerabe ein |)ebef werben. Sie ©intfteilung beß£>ee*
reß, welcfte in anbern Strmeen witlfüftrticft beftimmt
wirb, ift ftier bureft natürliefte Serftältniffe bebingt.
©Otiten einmal unfere äÄilijen einen Äampf gu be*
fteften ftaben, fo würbe gerabe biefe Slrt ber ©in*
tfteilnng eine Sriebfeber gu Stußerorbentlicftem wer*
ben. SBenn aber bie Stußbilbung ber Sruppen ben
©antonen überlaffen wirb, fo muß bie ©ibgenoffen*
feftaft biefelbe beaufsichtigen unb unterflügen. 8egte*
reß fann fte »orgügltch babureft, baß fie für Stußbil*
bung guter Snftruftoren forgt. Äönnte eß baftin ge*
bracht werben, baß fämmtlicfte Snftruftoren in ben
©antonen guoor eine etbgenöffTfcfje SKilttärfcftufe bureft
gemaeftt ftatten, fo wäre für bie einheitliche militärifefte
Stußbilbung »iet gewonnen. Ser neue äMttärregfe*
mentß*©ntwurf unb bie bamit »erbunbenen Bor*
fcftlage für ©inriefttung »on 3Mttärfchu!eu enthalten
hierfür feftr wefentlicfte Serbefferungen; namentlicft
würbe ftierbureft ber gange ©a»aßerierefruten*ttnter*
rieftt centralifirt.

©in SKangef wirb jeboeft je länger je meftr füftt*
bar werben: baß nämlicft nicht ein ©tamm »on Of*
ftjieren unb Unterofftgieren »orftanben ift, bte ©ot*
baten »on gaeft finb. Sißfter ftalf ftier ber gremben*
bienft. 3;e meftr biefer abnimmt, befto meftr wirb bie
Snfiruftion feftwierig werben, unb eß ben SDJitijen über*
ftaupt an guten Offtjieren unb Unteroffijieren feftien.

©ott baß eibgenöfftfefte SBeftrwefen einen großarti*
gen gortfeftritt maeften, folt namentlicft bie Stußbilbung
eine nationale ©runblage befommen, fo müßten
einige ©tammbataitlone, eine ©eftwabron nnb einige
Satterien unb Sionniercompagnien erriefttet werben.
Siefe würben ficft im grüftjaftr in bie ©antone »er*
tfteiten, um bie Stefruten gu inftrairen, ben übrigen
Sfteil beß Saftreß aber oerfammelt fepn, um fteft felbft
unb bie fcftroeijertfche Saftif außgubitben. Sei biefen
©tammtntppen müßte jeber ©abett, ber Offijier
werben will, jeber 8ientenant, ber jum Hauptmann,
jeber Hauptmann, ber gum STJcdjor aoanciren will,
eine Reit lang Sienft getftan ftaben.

Offtjtere unb Unterofftjiere, naeftbem fte einige
Saftre bei ben ©tammtruppen gebient hätten, unb
bann einem ber äicilijbataitlone iftrer ©antone ein*
»erleibt würben, wären bamit auch wieber m baß
bürgerliche ©efellfeftaftßöerftäftuiß jurücfgetreten. Um

nun bie Sncon&e"'enJ &a »ermeibeu, bte bt'efen
Bürgern, namentlicft ben Unteroffijieren, babureft
entftänbe, baß fie auf ein Saar S^re auß alten
bürgerlicften Serufßübungen fteraußgeriffen wären,
ftellte ficft baß fo einfaefte afß bebeutfame SWittel bat/
in ben Unterricht biefer militärifcften Surfe bürgerliche
Silbttng enge ju »erweben. @ß würben biefe ©tamm*
trnppen, namentlich wäftrenb beß SJinterS, im
©eftretben, Stecftnen, in ber »aterlänbifcften ©eograpftie
unb ©tatiftif, in ber »aterlänbifcften ©efeftieftte, etwa
aud) in paffenben Zweigen abminiftrati»er Stftätig*
feit, auf eine gehörige ©runblage eibgenöffifefter unb
cantonater ©efegeßfunbe geftügt, unterriefttet; eß

würbe im Slltgemeinen ftier ein Söieberftolungß*
ein ©rinnerungßcurß beß früftem An ab enfeftuf*
Unterrtcfttß für ben jungen Sürger, ben reifenben SR a n n
gegeben, eine ©inriefttung, beren Sortfteile »felteicftt
bureft alte Steigerung päbagogifcfter Äunft an ben
Änaben gewenbet, nie erfegt werben fönnen. Stucft
ein weife etngerteftteteß Stepetitorium über eftriftlicfte
SReligion foltte nieftt feftien; jungen ^elbprebigern
wäre ftier ein feftöner SBirfungßfreiß eröffnet. Safiß
biefer Jtefigt'onßfcftnfe müßte fepn, nieftt bem jungen
SKanne baß 3fnfflärungßraifonn|tnent über bie bum*
pfem ©emütftßeinbrücfe, bie ber Äinber*9letigi'onß*
unterricftt anf ib,n gemaeftt, gu erleichtern, noeft
eß ibm nad) ber anbern gewöhnlichen $Paftoratweife,
bie immer in biefer unmünbigen ©emütbß* unb
Sftrafenform fteften bleibt, nur gu erfeftweren,
fonbern iftm »erföftnenb bie geifttiefte SBeft feineß
Äinberfterjenß in fein erwaeftfeneß Sewußtfepn fter*
aufgufüftren.*) — Sieß wäre bte allgemeine Seite
ber ©aefte. Wan ftätte fo eine Singabi junger SKän*
ner, namentlicft »om ©ewerbßftanbe, bte, »on Reit gn
Reit auß biefem 9?ationatinftitnte außtretenb, eibge*
nöffifefte ©efinnung mit allgemeiner ftöfterer Stiftung
in allen ©antonen »erbretteten, unb enblicft ben
SOtitigfianb bureft eine lebenbfge Serfcftmelgung bei
Bürgerlicften unb äJcilitärifcften, wie eß. in einer
anbern gorm in unferm früftem SKittetalter mar, gu
einer vernünftigen SBaftrfteit maeftten.

,3ngteieft — unb ftier tritt bie befonbere ©eite
ber ©aefte fteroor — würben bte ©antone bamit
ftetß eine Stngaftf 3rnbtt3il>uett unter iftren Sfngeftöri*
gen baben, bureft welcfte fte eine Steifte ©iöil»© u*
b alternfteflen, wie fie in jebem ©anton, alß
©taat, meftr ober minber gafttreieb eriftiren, auf

*) Unfere benfenben 2efer roerben Bie ftein« Ausbreitung
Tiber bt'efen ©egenftanb nicht am tinpaffenben Orte
finben. 2)ie 9tor)fjeit bti ©olbaten, über bie man be=

fonbetä aueft bei ben ©djroeUern feit bem SStud) unb
2$erfatl ber religt'Öfen ginfaeftbeit bei OTittetalter« »iel
geffagt hat, tann nur roieber bureb bie 9t etigion bin»
weggenommen roerben. Unb ber Sertif bti ©olbaten,
btr er n fie fte unter alten im ©taate, ber bai geben,
bai 3rbifcbe auftbrütflid) aufgibt, fommt ber Ütetigiou
»on fetber entgegen. SJtan möchte fagen, opne ju bes

füreftten, mit bem SfBort falfd) »erfianben ju roerben :
<2in frommer ©olbat tft fo notiproenbig nnb natürlich,
ali ein fromm« ©eifflt'cfter.

- 19

was zu thun ist, sondern auch in der Stellung
seyn, ohne weiters einschreiten zu können.

Ein Versuch, unser Wehrwesen zu verbessern,
würde also vor Allem die Stellung des eidgenössischen
Stabs ins Auge fassen müssen. —

Gehen wir vom Stabe zu den Truppen. Alle
Verhältnisse der Schweiz bringen es mit sich, daß
die Truppen durch Contingente der verschiedenen
Cantone gebildet werden. Wenn diese Zusammensetzung

der Einheit des Heerwesens Schaden bringt,
so ist dies Verhältniß einmal nicht zu andern, und
wenn die Sache nur gehörig angegriffen wird, und
übrigens der gemeineidgenössische ^inn zu Grunde liegt,
so kann das, was zuerst als nachtheilig erschien,
gerade ein Hebel werden. Die Eintheilung des Heeres,

welche in andern Armeen willkührlich bestimmt
wird, ist hier durch natürliche Verhältnisse bedingt.
Sollten einmal unsere Milizen einen Kampf zu
bestehen haben, so würde gerade diese Art der
Eintheilung eine Triebfeder zu Außerordentlichem werden.

Wenn aber die Ausbildung der Truppen den
Cantonen überlassen wird, fo muß die Eidgenossenschaft

dieselbe beaufsichtigen und unterstützen. Letzteres

kann sie vorzüglich dadurch, daß sie für Ausbildung

guter Jnstruktoren sorgt. Könnte es dahin
gebracht werden, daß sämmtliche Jnstruktoren in den
Cantonen zuvor eine eidgenössische Militärschule durch
gemacht hätten, so wäre für die einheitliche militätische
Ausbildung viel gewonnen. Der neue Militärregle-
ments-Entwurf und die damit verbundenen
Vorschläge für Einrichtung von Militärschulen enthalten
hierfür fehr wesentliche Verbesserungen; namentlich
würde hierdurch der ganze Cavallerierekruten-Unter-
richt centralisirt.

Ein Mangel wird jedoch je länger je mehr fühlbar

werden: daß nämlich nicht ein Stamm von
Offizieren und Unteroffizieren vorhanden ist, die
Soldaten von Fach sind. Bisher half hier der Fremden-
di'enst. Je mehr dieser abnimmt, desto mehr wird die
Instruktion schwierig werden, und es den Milizen
überhaupt an guten Offizieren und Unteroffizieren fehlen.

Soll das eidgenössische Wehrwesen einen großartigen

Fortschritt machen, soll namentlich die Ausbildung
eine nationale Grundlage bekommen, so müßten
einige Stammbataillone, eine Schwadron und einige
Batterien und Pionniercompagnien errichtet werden.
Diese würden sich im Frühjahr in die Cantone
vertheilen, um die Rekruten z» instruiren, den übrigen
Theil des Jahres aber versammelt seyn, um sich selbst
und die schweizerische Taktik auszubilden. Bei diesen
Stammtruppen müßte jeder Cadett, der Offizier
werden will, jeder Lieutenant, der zum Hauptmann,
jeder Hauptmann, der zum Major avanciren will,
eine Zeit lang Dienst gethan haben.

Offiziere und Unteroffiziere, nachdem sie einige
Jahre bei den Stammtruppen gedient hätten, und
dann einem der Milizbataillone ihrer Cantone
einverleibt würden, wären damit auch wieder in das
bürgerliche Gesellschaftsverhältuiß zurückgetreten. Um

nun die Jnconvenienz zu vermeiden, die diesen
Bürgern, namentlich den Unteroffizieren, dadurch
entstände, daß sie auf ein Paar Jahre aus allen
bürgerlichen Berufsübungen herausgerissen wären,
stellte sich das so einfache als bedeutsame Mittel dar,
in den Unterricht dieser militärischen Curse bürgerliche
Bildung enge zu verweben. Es würden diese Stamm-
trnppen, namentlich während des Winters, im
Schreiben, Rechnen, in der vaterländischen Geographie
und Statistik, in der vaterländischen Geschichte, etwa
auch in passenden Zweigen administrativer Thätigkeit,

auf eine gehörige Grundlage eidgenössischer und
cantonale? Geseßeskunde gestützt, unterrichtet; es
würde im Allgemeinen hier ein Wiederholungs-
ein Erinnerungscurs des frühern Knaben schul-
Unterrichts für den jungen Bürger, den reifenden Mann
gegeben, eine Einrichtung, deren Vortheile vielleicht
durch alle Steigerung pädagogischer Kunst an den
Knaben gewendet, nie ersetzt werden können. Auch
ein weise eingerichtetes Repetitorium über christliche
Religion sollte nicht fehlen; jungen Feldpredigern
wäre hier ein schöner Wirkungskreis eröffnet. Basis
dieser Religionsschule müßte seyn, nicht dem jungen
Manne das Aufllärungsraisonn^ment über die
dumpfern Gemüthseindrücke, die der Kinder-Religions-
nnterricht ans ihn gemacht, zu erleichtern, noch
es ihm nach der andern gewöhnlichen Pastoralweise,
die immer in dieser unmündigen Gemüths- und
Phrasenform stehen bleibt, nur zu erschweren,
sondern ihm versöhnend die geistliche Welt seines
Kinderherzens in sein erwachsenes Bewußtseyn
heraufzuführen.*) — Dieß wäre die allgemeine Seite
der Sache. Man hätte so eine Anzahl junger Männer,

namentlich vom Gewerbsstande, die, von Zeit zu
Zeit aus diesem Nationalinstitute austretend,
eidgenössische Gesinnung mit allgemeiner höherer Bildung
in allen Cantonen verbreiteten, und endlich den
Milizstand durch eine lebendige Verschmelzung des
Bürgerlichen und Militärischen, wie es in einer
andern Form in unserm frühern Mittelalter war, zu
einer vernünftigen Wahrheit machten.

Zugleich — und hier tritt die besondere Seite
der Sache hervor — würden die Cantone damit
stets eine Anzahl Individuen unter ihren Angehörigen

haben, durch welche sie eine Reihe
Civil-Subalternstellen, wie sie in jedem Canton, als
Staat, mehr oder minder zahlreich eristiren, auf

*) Unsere denkenden Leser werden die kleine Ausbreitung
über diesen Gegenstand nicht am unpassenden Orte
finden. Die Rohheit des Soldaten, über die man
besonders auch bei den Schweizern seit dem Bruch und
Werfall der religiösen Einfachheit deS Mittelalters viel
geklagt hat, kann nur wieder durch die R eligi on
hinweggenommen werden. Und der Beruf deS Soldaten,
der ernsteste unter allen im Staate, der das Leben,
da« Irdische ausdrücklich aufgibt, kommt der Religion
von selber entgegen. Man möchte sagen, ohne zu
befürchten mit dem Wort falsch verstanden zu werden:
Ein frommer Soldat ist so nothwendig und natürlich,
als ein frommer Geistlicher.
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eine befriebigenbere SBeife befegen fönnte, alß bieß
biß jegt mancftfacft ber %aü war. ©roßentfteitß
Würben fte biefe ©tetten wäftrenb iftreß SMigbienft*
bemfß fefton »erfeften fönnen, tfteilß würben fie nach
Stbtauf iftrer Sienftgeit mit größerem Bortfteil in
meftrere ©teilen, g. S. in bie, wetefte bie ©iefter*
fteit im innern ©taat erforbert, eintreten.

Sißfter war gunäcftft bie Snfanterie im Stuge.
SOltt ben Slrtilterie* unb Sionniercompagnien

fönnte eine potptechnische ©cftule in Berbinbung
gefegt werben, fo ba$ bie Sürger, welcfte ficft bie*
fer SBaffe wibmeten, gugleicft ficft in biefem ober
jenem bürgerltcft*teeftntfcften Beruf außbilben, ober,
wenn er fefton iftr früfterer war, »erüoltfommnen
fönnten. ©benfo fämen aneft bie ftier erworbenen
Äenntniffe »ielfacft bem innern ©taate gu ftatten für
teeftnifefte Sienfte, bie iftm geteiftet Werben muffen.

Stn bie ©a»aHerieftammfcftwabron fönnte eine

Sftterarjnet feftute gefnüpft werben, gür bie Slußbtl*
bung ber ©aoallevie ift bai Steifen bie ©runblage. ©oll
bai Steifen wirftieft gur Äunft werben, fo muß bem
Semenben oftnebem Unterricftt in ber Slnatomie bei
Sferbeß gegeben werben; ferner ift eß für ben Sienft
biefer SBaffe ftöcftft Wünfcftenßwertft, hiß gu einem
gewiffen ©rab unerläßlich, baß Offtjtere unb Un*
terofftjtere bie ©efunbfteitßpftege beß Sferbeß fennen.
Stuf ber anbern Seite tann aueft ein Stoßarjt niefttß
Seffereß tftun, afß ein paar ^atjre ununterbrochen
mit bem Steifen unb ber Sferbepflege ffeft abjugeben.
Siefer beftänbige Umgang mit Sferben unb baß
Steifen, »erbunben mit tfteoretifeftem Unterrichte, wirb
iftn für fein gaeft in Reit »on 2 — 3 S«ftren grünb*
liefter außbilben, alß wenn er nur bte Slnatomie unb
bie Borlefungen befudjen würbe. S« öer gefammten
Sftierargneiwiffenfcftaft, Die in unferm, großentfteitß
Sieftjucftt treibenben, Sanbe »on anerfannter SBicft*
tigfeit ift, erjeigt ficft aber bie Sferbfunbe afß baß
©eftwerfie unb afß ben>}weig, beffen ©rtemung bie
meifte Reit foftet, inbeß bie Seftanbfuug ber übrigen
•joaußtftiere ju erfernen, int ©anjen wenig Reit meftr
erforbert, wenn bie ©runblage mit ber SJJferbefunbe
gemaeftt ift. — @o würben aueft bie auß ber ©a*
»alleriefcftule Stbgeftenben mit Äemitniffen außgerüfiet
fepn, bie fie bireft in ein bürgcrlicfteß Serufßoer*
ftältniß et'nfüftrten. S5enn bie Steifer alle ©ommertage
etwa jwei, alte SBintertage brei ober »ier ©tunben
in ber Sftierarjitet'fcftule untern'djtet würben, fo
fönnte ber ganje ©urfu.ß in jwei bii brei 3ahren
um fo efter »otlenbet fepn, weil ju eben ber Reit
ber ©a»alteriebienft geleftrt unb fo eingeübt würbe,
ba^ bie SKeifterfcftaft in bemfetben erworben werben
fönnte. %eber, ber in ber ©eftweij Sftieravjt werben
wollte, mürbe gerne t'n bte ©tammfeftwabron ein*
treten, wenn er unentgefbtteft feine fünftige Äunft
erlernen fönnte; aueft maitcfjer 8anbmannßfoftn auß
ben St'ebjucftt treibenben ©antonen, wenn er neben
bem ©aoalleriebtenfi noeft etwai Stugftcfteß für feine
bürgerfiefte ©tettung jurücfbringen fann.

©ine ©cftarffcftügenfompagnt'e fönnte mit einer
g; orft fcftule »erbnnben werben. Ser gorftmann wirb
nie ganj aufftören, 3äger jn fepn; ber SBalb ift ber
waftre Uebungßptag beß ©eftügen. Stber aueft außer
bem wirb ber bloße gorftmann auf bem Serrain
ficft einfteimifeft maeften muffen mit guß unb Singe,
baß ftauptfäcftlicft alß baß Serrain bei ©eftarffeftügen
betraefttet werben barf.

Sluß biefem ©tammcorpß werben aueft bie Offi*
giere für ben eibgenöffifeften ©tab fter»orgeften. Sie
©laffen ber ©cftule fliegen biß ju ben ©rforberniffen
ber ftöftern Offtjierßbilbung ftinati.

Siefe eibgenöfftfefte SDWIijfiammfcftule mit iftrem
©orpß böte, furj gufammengefaßt, für baß feftmei*
gerifefte Äriegßwefen fofgenbe Sortfteile bar:

1) ©ß ift eine Sruppe ba, welcfte ben Sienft
jeber SBaffe biß jur SKeifterfcftaft außbifbet.

2) SieSRitttärß, bie auß biefer ©eftufe fterttorge*
ften, treten in bie taftifeften Slbtfteilungen ber öerfeftie*
benen SBaffen ber eibgenöffifeften unb ©antonaltmppen
ein. SJacft Berlauf »on einigen Saftren Würbe jebeß
SMijbataillott, jebe 3Kifijartillerie*©ompagnie, jebe
SJtilijfeftwabron, jebe ©eftarffeftügencompagnie meft*
rere »oltfommen außgebttbete Offtjierß unb Unter*
offtjierß befigen. ©o wäre enblicft unb balb, nieftt
bloß in SBunfcft, ©inbilbung unb Weinuna.,
fonbern t n b e r S ft a t, ein Äern eineß eibgenöffifeften
$>eerei ba, an welchen biefeß ficft anfcftließen, »on wei*
eftem eß geftalten, ja ötetteicftt allein erft in bie fteurige
europäische S3irflicftfeit gerufen werben fönnte.

3) Sie Stealifirung eineß folchen eibgenöffifeften
$eereß läge noeft weiter barin, baß bie ©inft eit beß Sien*
fteß mit ber Harmonie beß SSiffenß unb ber ©efin*
nung bureft alle ©ontingente fttnburcft um fo meftr
gewonnen würbe, alß eben biefer Äem beß £eereß
auß einer gemeütfamen ©cftule fter»orwucftß.

Sn weleft untrennbarer unb wiefttiger Sejieftung
biefeß SJationalinftitut aber gum bürgerlicften Seben
in allen ©antonen ftänbe, mürbe oben fefton gegeigt,
¦iöter fommen wir nur barum noeft einmal barauf
gurücf, um einen Slnljaltßpunft gegen ©inwürfe ju
gewinnen, mit benen man überftaupt gleicft ba ift,
unb bie in ber Sftat mit iftrer trorfenen Steatität
»iel ju pofiti» auftreten, um fteft tgnon'ren ju laffen.
@ß finb biefj bie ©inwürfe ani öfonomifeften
©rünben. S3irfficft fann aud) feine Siebe ba»on fepn,
baß man mit ben ©elbmitteln, bte bii jegt für ein eibge*
nöffifefteß |>eer »on ben ©antonen jugefeftoffen würben,
bie Sfnftalt begrünben unb erftalten fönnte, auf bie
biet aufmerffam gemaeftt worben ift. Sfun aber tritt
im ©runbgebanfen biefer Slnftatt eine bürgerltcfte
©eite gugleicft mit ber militärifcften fteröor, nnb bte
Stußgaben, bie ftt'er weiter ju maeften wären, beträ*
fen nieftt bie äKilitävbepartemente ber ©antone allein,
fo wie fte ntcftt bloß gur Sefriebigung militärifefter
Sebürfnt'ffe bienten, fonbern wefenttieft eine Ber*
wenbung ftnben für bie parttfufaren b ü r g e r l i eft e it
Sntereffen ber ©antone alß felbfiftänbiger Staaten. So
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eine befriedigendere Weife besetzen könnte, als dieß
bis jetzt manchfach der Fall war. Großentheils
würden sie diefe Stellen während ihres Milizdienst-
berufs schon versehen können, theils würden sie nach
Ablauf ihrer Dienstzeit mit größerem Vortheil in
mehrere Stellen, z. B. in die, welche die Sicherheit

im innern Staat erfordert, eintreten.

Bisher war zunächst die Infanterie im Auge.
Mit den Artillerie- und Pionniercompagnien

könnte eine polytechnische Schule in Verbindung
gesetzt werden, so daß die Bürger, welche sich dieser

Waffe widmeten, zugleich sich in diesem oder
jenem bürgerlich-technischen Beruf ausbilden, oder,
wenn er schon ihr früherer war, vervollkommnen
könnten. Ebenso kämen auch die hier erworbenen
Kenntnisse vielfach dem innern Staate zu statten für
technische Dienste, die ihm geleistet werden müssen.

An die Cavalleriestammschwadron könnte eine
Thierarzn eischule geknüpft werden. Für die Ausbildung

der Cavallerie ist das Reiten die Grundlage. Soll
das Reiten wirklich zur Kunst werden, so muß dem
Lernenden ohnedem Unterricht in der Anatomie des
Pferdes gegeben werden; ferner ist es für den Dienst
dieser Waffe höchst wünschenswerth, bis zu einem
gewissen Grad unerläßlich, daß Offiziere und
Unteroffiziere die Gesundheitspflege des Pferdes kennen.
Auf der andern Seite kann auch ein Roßarzt nichts
Besseres thun, als ein paar Jahre ununterbrochen
mit dem Reiten und der Pferdepflege fich abzugeben.
Dieser beständige Umgang mit Pferden und das
Reiten, verbunden mit theoretischem Unterrichte, wird
ihn für sein Fach in Zeit von 2 — 3 Jahren gründlicher

ausbilden, als wenn er nur die Anatomie und
die Vorlesungen besuchen würde. In der gesaminten
Thierarzneiwissenschaft, die in unserm, großentheils
Viehzucht treibenden, Lande von anerkannter
Wichtigkeit ist, erzeigt sich aber die Pferdkunde als das
Schwerste und als den Zweig, dessen Erlernung die
meiste Zeit kostet, indeß die Behandlung der übrigen
Hausthiere zu erlernen, im Ganzen wenig Zeit mehr
erfordert, wenn die Grundlage mit der Pferdekunde
gemacht ist. — So würden auch die aus der Ca-
vallerieschule Abgehenden mit Kenntnissen ausgerüstet
seyn, die sie direkt in ein bürgerliches Berufsverhältniß

einführten. Wenn die Reiter alle Sommertage
etwa zwei, alle Wintertage drei oder vier Stunden
in der Thierarzneischule unterrichtet würden, so

könnte der ganze Cursus in zwei bis drei Jahren
um so eher vollendet seyn, weil zu eben der Zeit
der Cavalleriedienst gelehrt und so eingeübt würde,
daß die Meisterschaft in demselben erworben werden
könnte. Jeder, der in der Schweiz Thierarzt werden
wollte, würde gerne in die Stammschwadron
eintreten, wenn er unentgeldlich seine künftige Kunst
erlernen könnte; auch mancher Landmannssohn aus
den Viehzucht treibenden Cantonen, wenn er neben
dem Cavalleriedienst noch etwas Nützliches für seine
bürgerliche Stellung zurückbringen kann.

Eine Scharfschützenkompagnie könnte mit einer
Forstschule verbunden werden. Der Forstmann wird
nie ganz aufhören, Jäger zu seyn; der Wald ist der
wahre Uebungsplatz des Schützen. Aber auch außer
dem wird der bloße Forstmann auf dem Terrain
sich einheimisch machen müssen mit Fuß und Auge,
das hauptsächlich als das Terrain des Scharfschützen
betrachtet werden darf.

Ans diesem Stammcorps werden auch die Offiziere

für den eidgenössischen Stab hervorgehen. Die
Classen der Schule stiegen bis zu den Erfordernissen
der höhern Offiziersbildung hinan.

Diese eidgenössische Milizstammschule mit ihrem
Corps böte, kurz zusammengefaßt, für das schweizerische

Kriegswesen folgende Vortheile dar:
1) Es ist eine Truppe da, welche den Dienst

jeder Waffe bis zur Meisterschaft ausbildet.
2) Die Militärs, die aus dieser Schule hervorgehen,
treten in die taktischen Abtheilungen der verschiedenen

Waffen der eidgenössischen und Cantonaltruppen
ein. Nach Verlauf von einigen Jahren würde jedes
Milizbataillon, jede Milizartillerie-Compagnie, jede
Milizschwadron, jede Scharffchützencompagnie mehrere

vollkommen ausgebildete Offiziers und
Unteroffiziers besitzen. So wäre endlich und bald, nicht
bloß inWunsch, Einbildung und Meinung,
sondern i n d e r T h at, ein Kern eines eidgenössischen
Heeres da, an welchen dieses sich anschließen, von
welchem es gehalten, ja vielleicht allein erst in die heutige
europäische Wirklichkeit gerufen werden könnte.

3) Die Realisirung eines solchen eidgenössischen
Heeres läge noch weiter darin, daß die Einheit des Dienstes

mit der Harmonie des Wissens und der Gesinnung

durch alle Contingente hindurch um so mehr
gewonnen würde, als eben dieser Kern des Heeres
aus einer gemeinsamen Schule hervorwuchs.

In welch untrennbarer nud wichtiger Beziehung
dieses Nationalinstitut aber zum bürgerlichen Leben
in allen Cantonen stände, wurde oben schon gezeigt.
Hier kommen wir nur darum noch einmal darauf
zurück, um einen Anhaltspunkt gegen Einwürfe zu
gewinnen, mit denen man überhaupt gleich da ist,
und die in der That mit ihrer trockenen Realität
viel zu positiv auftreten, um sich ignoriren zulassen.
Es sind dieß die Einwürfe aus ökonomischen
Gründen. Wirklich kann auch keine Rede davon seyn,
daß man mit den Geldmitteln, die bis jetzt für ein
eidgenössisches Heer von den Cantonen zugeschossen wurden,
die Anstalt begründen und erhalten könnte, auf die
hier aufmerksam gemacht worden ist. Nun aber tritt
im Grundgedanken dieser Anstalt eine bürgerliche
Seite zugleich mit der militärischen hervor, nnd die
Ausgaben, die hier weiter zu machen wären, beträfen

nicht die Militärdepartemente der Cantone allein,
so wie sie nicht bloß zur Befriedigung militärischer
Bedürfnisse dienten, sondern wesentlich eine
Verwendung finden für die partikularen bürgerlichen
Interessen der Cantone als srlbstständiger Staaten. So
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tufgefaßt — unb biefe Sfuffaffung ift notftwenbig,
ieg't in ber Siatur ber ©aefte — fänbcn eine SJtenge
^onbß in aüen ©antonen, bie iegt'üielleieftt großen*
ftetfß nur eine unöoHfommeneSenugung gewähren,
ftren natürlidjen Slbffuß in bie ©äffe biefer eibgen.
öltfijbilbungßanjtatt. — 3ttimerbin würben biefe
mfgewenbetcn SJJitrel außerorbeutlicft gering bfeiben,
jeg'cn baß, wai in anberen ©taaten für äftnficfje
3werfe gefeftieftt, — unb jwar jur ©ftre unferer
n'gentftüntficfteit polittfeften ©tnriefttungen unb immer
nit ber fidjern Slußffcftt, ben Rwed bamit ju errei*
hen, um ben eß ficft hanbelt: ©ewinnung eineß
eften, jitöevfäßigeu Äernß unb©fementß für
.n'n fdjweijertfcfteß äJh'ftjfteer, anftatt ber
mmer inß Staue ficft »ertaufenben Serfucfte, baß
[Jueerläßige, gefte bureft btoßeß Stenbern unb |>in*
mb ibercorrigiren am Unju»ertäßigen unb Soctem
lit erhalten.

*
*

Ru ben feftr wefentfieften Singen beß Sertftei*
Jt'gimgßfpftcmß eineß Sanbeß geftören fortifteatorifefte
Anlagen. 3" oen früftem Reiten ftatten bie geftim*
jen »orfterrfeftenb ben Rwed, mit ber barin liegen*
Den Sefagttng baß umfiegenbe ©ebiet ju behaupten.
SteSefeftigungßanlagen, bie man jegt maeftt, ftaben
oen Rwed', ber actioen Strmee einen ©rügpunft ju
iTcfterit. Sie Strmee muß bei allen Operationen einen
ißunft ftinter ficft haben, unter beffen ©cftug iftve
äJtagajine gebedt finb, unb worin bie ©rfagmann*
feftaft außgebilbet wirb, ber enblicft ber Strmee Si*
;fterbeit gewährt, wenn fie jum Stüdjug gejwungen
roüvbe. 3" iftrem SBaffenplag (teilt ficft unfere Slrmee
t»icber fter, unb »erftinbert, bureft bie fortifteatori*
feften Stnlageit begünftt'gt, jugleicft, bai b™ geinb
weiter »orbrittge. Rn biefen SBaffenplägen genügt nieftt
meftr ber enge Staunt einer umwallten ©tabt; bie SBaf*
fenpläge muffen eerfcftanjte 8ager fepn; alterbingß ift
eß gut, wenn hinter bem SJtittelpunft ein Stebuit
liegt. Saß ©pftem beß ©eneralß Scogniat wirb jegt
überall für biefe B3affenpläge angenommen, fo in
iPariß, in Spon, in Berotta, in Brireit, Sinj unb
©evmerßfteim. — Sie Serftältniffe ber ©cbweij britt*
gen eß nid)t mit fich, fich in große Bauten eittju*
faffen. 31IDe(Tcn würbe fefton ein Skffenpfag, mit
Sroftlen ber getbfortification conftruirt, bem Se*
bürfniß entfpreeften, wenn bergeftörigeOrt ge*
luäftltwtrb. ©ine folefte Slnfage braueftte bann
erft gemaeftt ju werben, wenn bieSBabrfcfteinticftfeit
eineß Äriegeß »orftanben ift. ©ß würbe bie rafefte
iöerftettitttg unb Slrmirung eineß foteften Sagerß außer*
orbenttieft erfeiefttern, wenn fünfttg bie eibg. SJtilij*
fdjitle eben in biefem Sfage geftaften würbe, ber

jum SJaffenpfag im galt einei Äriegeß beftimmt ift.
Biefeß SOiatcrtal befänbe ficft afßban'n fefton an Ort
unb ©teile, unb bte Batterien unb ©djanjeit, welcfte
bie Slrtitteriflen unb ©appeurß jur Uebung aufwer*
fen, fönnten gleicft alß für bert (Srnft gebaut gelten,
©tu großer Sheil unferer 3ll9eno empftenge bann
an bem Ort feine militärifefte Bilbung, »on beffen
Behauptung fünftfg bie ©rbafriiitg beß Saterlanbeß

abhängen würbe, ein großer Sfteil unferer Offijiere
würbe ganj mit bem Serrain beß entfcfteibenbeit
©cftfacfttfelbeß »ertraut werben. Sftun tjat feftr große
Borjüge, eß liegt ungefäftr in bereifte ber Scftwet'j,
unb feine Umgebung ift ganj baju geeignet, unferer
militärifcften Sugenb bie feftönen ©igentftümlicftfeiten
beß »aterlänbifcften Bobenß »or Siugen ju ftelten;
aueft ift bie SJcifitärfcftufe ftier woftl weniger alß ir*
genbwo anberß im Slag befeftränft. B3ir erfennen
bieß »oltfotnmett an unb würben in gewiffer Sejie*
ftung ungern baß feftöne Sftun »erfaffen. ©oltten je*
boeft unfere angegebenen ©rünbe nieftt wiefttig genug
fepn, einen anbern Sunft ju wählen? — eben'meftr
einen ftrategifeften Sunft? — S3ir wollen bie ©nt*
fcftet'bnng Sacftfnnbigen überlaffen; baß fie ben ©egen*
ftanb für wertft ftalten, in ©rwägung gejogen ju
werben, baran jweifetn wir faum.

Stlfo brei Singe finb eß, auf bie tjt'er aufmerffam
gemaeftt worben ift:

1) Scftänbige ©intfteilung tu Siöiffouen unb
beftänbige Stitfieltung eineß fleinen Sfteilß beß eibge*
nöffffeften ©tabß.

2) Um bie Organifation ber SÖtilijeu ju fteben»
©orge: einen ©tamm »on ööttig aitßgebilbeten Of*
filieren unb Unteroffijieren ju erftaften. Sie Berhält*
niffe ber ©ibgenoffenfeftaft »erlangen, baß babei bin*
gerlicfte Befcftäftigung jugleicft nut berittfficfttigt wirb.

3) ©orge für einen ober jwei SBaffenpläge,
wenigfienß in foweit, baß fte im galt eineß Arie*
geß rafeft ftergeftellt werben fönnen.

SBir glauben ftiemit brei gragen beruftet ju
haben, an benen eine fräftfge, jeitgemäße unb »on ber
Reit gebotene £>ebitng beß eibgenöffifeften SBebvmefenß
beftimmt hängt. B3ir wiffen, bafi ber Slußführung wohl
noch »iele ©cftwierigfetteit in ben SBeg treten. Sieß
ftinberte nieftt, fTdj außjufprecfteit. Unfere ©inrfefttun*
gen bringen eß mit ficft, bafj Sltteß erft im Suhlt*
tum leben muß, be»or eß eine reelle ©riftenj gewinnt.

Sod) wäre ju wünfeften, bie näcftjte Sagfagung,
bte ficft »ielleicftt in eine freiere felbfttbätigcve gorm
fegt, möcftte, wenn fie ben naeft ben SKittheifitngcn
ber ©tanbe »Ott ber ©otnmtffton weiter rcüibir'tctt
unb rebucirfen ©ntwurf jur Steüiffon ber eibgen.
SDJilitärovganifation behanbeft, ftier namentlicft fTdj
in eine freie unb frifcfteSeiracfttung beß hodjrotch*
tigert ©egenftanbeß einlaffen, nnb möcftte bebenfett,
baß man jwar woftf Schritt »or ©dirttt an bie Stuß*
füftrung eineß einmal in bai belle Sewußtfepn, in
Ueberjeugung getretenen ©ebanfenß geben fann, bafi
man a&ev eben fo fehr ohne Räubern unb Slufentbalt
in bie Sticfttung eingeben muß, bie ev angibt,
Wenn nieftt ber große, für Staaten nieftt wieber
gut ju madieube gebfer begangen werben folt, baß
wirflieft Reit »erforen wirb.
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lufgefaßt — und diese Auffassung ist nothwendig,
iegt in der Natur der Sache — fanden eine Menge
Honds in allen Cantonen, die jetzt'vielleicht großenteils

nur eine unvollkommene Benutzung gewähren,
hren natürlichen Abfluß in die Casse dieser eidgen.
Nilizbildungsanstalt. — Immerhin wurden diese

mfgewendetcn Mittel außerordentlich gering bleiben,
zegcn das, was in anderen Staaten für ähnliche
Zwecke geschieht, — und zwar zur Ehre unserer
ngcnthümlichen politischen Einrichtungen und immer
nit der sichern Aussicht, den Zweck damit zu erreichen,

um den es sich handelt: Gewinnung eines
'csten, znverläßigen Kerns und Elements für
?in schweizerisches Milizheer, anstatt der
mmcr ins Blaue sich verlaufenden Versuche, das
Zuverläßige, Feste durch bloßes Stendern und Hi'n-
tnd Hercorrigiren am Unzuverläßigen und Lockern
^u erkalten. »

Zu den sehr wesentlichen Dingen des Verthei-
zi'giingssystcms eines Landes gehören fortiffcatonsche
Anlagen. In den frühern Zeiten hatten die Festim-
zen vorherrschend den Zweck, mit der darin liegen-
oen Besatzung das umliegende Gebiet zu behaupten.
Die Befestigungsanlagen, die man jetzt macht, haben
ven Zweck der activen Armee einen Stützpunkt zn
sichern. Die Armee muß bei allen Operationen einen
Punkt hinter sich haben, unter dessen Schutz ihre
Magazine gedeckt sind, und worin die Ersatzmannschaft

ausgebildet wird, der endlich der Armee
Sicherheit gewährt, wenn sie zum Rückzug gezwungen
würde. In ihrem Waffenplatz stellt sich unsere Armee
wieder her, und verhindert, durch die fortificaiori-
schen Anlagen begünstigt, zugleich, daß der Feind
weiter vordringe. Zu diesen Waffenplatzen genügt nicht
mehr der enge Raum einer umwallten Stadt; die
Waffenplätze müssen verschanzte Lager seyn z allerdings ist
es gut, wenn hinter dem Mittelpunkt ein Réduit
liegt. Das System des Generals Rogniat wird jetzt
überall für diese Waffenplätze angenommen, so in
Paris, in Lyon, in Verona, in Briren, Linz und
Germersheim. — Die Verhältnisse der Schweiz bringen

es nicht mit sich, fich in große Bauten
einzulassen. Indessen würde schon ein Waffenplatz, mit
Profilen der Feldfortification construirt, dem
Bedürfniß entsprechen, wenn dergehörigeOrt
gewählt wird. Eine solche Anlage brauchte dann
erst gemacht zu werden, wenn die Wahrscheinlichkeit
eines Krieges vorhanden ist. Es würde die rasche
Herstellung und Armirung eines solchen Lagers
außerordentlich erleichtern, wenn künftig die eidg. Milizschule

eben in diesem Platze gehalten würde, der
zum Waffenplatz im Fall eines Krieges bestimmt ist.
Vieles Material befände sich alsdann schon an Ort
und Stelle, und die Batterien und Schanzen, welche
die Artilleristen und Sappenrs zur Uebung aufwerfen,

könnten gleich als für den Ernst gebaut gelten.
Ein großer Theil unserer Jugend empsicnge dann
an dem Ort seine militärische Bildung, von dessen

Behauptung künftig die Erhaltung des Vaterlandes

abhängen würde, ein großer Theil unserer Offiziere
würde ganz mit dem Terrain des entscheidenden
Schlachtfeldes vertraut werden. Thun hat sehr große
Vorzüge, es liegt ungefähr in der Mitte der Schweiz,
und seine Umgebung ist ganz dazu geeignet, unserer
militärischen Jugend die schönen Eigenthümlichkeiten
des vaterländischen Bodens vor Augen zu stellen;
auch ist die Militärschule hier wohl weniger als
irgendwo anders im Platz beschränkt. Wir erkennen
dieß vollkommen an und würden in gewisser Beziehung

ungern das schöne Thun verlassen. Sollten
jedoch unsere angegebenen Gründe nicht wichtig genug
seyn, einen andern Punkt zu wählen? — eben mehr
einen strategischen Punkt? — Wir wollen die
Entscheidung Sachkundigen überlassen; daß sie den Gegenstand

für werth halten, in Erwägung gezogen zu
werden, daran zweifeln wir kaum.

Also drei Dinge find es, auf die hier aufmerksam
gemacht worden ist:

1) Beständige Eintheilung iu Divisionen und
beständige Anstellung eines kleinen Theils des
eidgenössischen Stabs.

Z) Um die Organisation der Milizen zu heben /

Sorge: einen Stamm von völlig ausgebildeten
Offizieren und Unteroffizieren zu erhalten. Die Verhältnisse

dcr Eidgenossenschaft verlangen, daß dabei
bürgerliche Beschäftigung zugleich mit berücksichtigt wird.

3) Sorge für einen oder zwei Waffenplätze,
wenigstens iu soweit, daß sie im Fall eines Krieges

rasch hergestellt werden können.

Wir glauben hiemit drei Fragen berührt zu
haben, an denen eine kräftige, zeitgemäße und von der
Zeit gebotene Hebung des eidgenössischen Wehrwesens
bestimmt hängt. Wir wissen, daß der Ausführung wohl
noch viele Schwierigkeiten in den Weg treten. Dieß
hinderte nicht, sich auszusprechen. Unsere Einrichtungen

bringen es mit sich, daß Alles erst im Publikum

leben muß, bevor es eine reelle Eristenz gewinnt.
Doch wäre zu wünschen, die nächste Tagsatznng,

die sich vielleicht in eine freiere selbstthätigere Form
setzt, möchte, wenn sie den nach den Mittheilungen
der Stände von der Commission weiter rcvidirten
und reducirten Entwurf zur Revision der eidgen.
Militärorganisation behandelt, hier namentlich sich

in eine freie und fri sch e Betrachtung des hochwichtigen

Gegenstandes einlassen, und möchte bedenken,
daß man zwar wohl Schritt vor Schritt an die
Ausführung eines einmal in das helle Bewußtseyn, in
Ueberzeugung getretenen Gedankens gehen kann, daß
man aber eben so sehr ohne Zaudern und Aufenthalt
in die Richtung eingehen muß, die er angibt,
wenn nicht der große, für Staaten nicht wieder
gut zu machende Fehler begangen werden soll, daß
wirklich Zeit verloren wird.
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